
GEWERKSCHAFT NAHRUNG-GENUSS-GASTSTÄTTEN 

Region.Leipzig-Halle-Dessau@ngg.net 

Die nachstehenden Regelungen hat die NGG und  

die Tarifkommissionsmitglieder in einem Tarifver-

trag festgeschrieben. Hier werden Gewerk-

schaftsmitglieder gegenüber den gesetzlichen 

Regelungen besser gestellt, zum Beispiel: 

Anerkennungstarif            gesetzlicher Anspruch 

Wurzen               

bis 29 Arbeitstage                                     24 Werktage 

100% Jahressonderzuwendung         keine Ansprüche 

Urlaubsgeld                                        keine Ansprüche 

Zuschläge für Mehrarbeit                   keine Ansprüche 

Zuschläge für Feiertagsarbeit             keine Ansprüche 

Zuschläge für Sonntagsarbeit             keine Ansprüche 

Schichtfreizeiten                                  keine Ansprüche 

Regelmäßige Lohnerhöhung               keinen Ansprüche  

Darum werde auch du Mitglied! 

Nur dann hast Du einen gesicherten 

Anspruch! 

Überzeuge auch 

Deine Kolleginnen und Kollegen 
Betriebsrat                                                                             NGG 

Wurzener Dauerbackwaren GmbH            Region Leipzig-Halle-Dessau 

Liebe Kolleginnen  

und Kollegen, 

Der Entgelttarifvertrag ist mit einer Kündigungs-
frist von einem Monat zum 31.12.2009 zu kündi-
gen. 

Die nächsten Verhandlungen für einen neuen Ent-

gelttarifvertrag stehen an. 

Wir haben gemeinsam in den vergangenen Jahren 

gute Tarifverträge abgeschlossen. Aber auch nur, 

weil sich viele Kolleginnen und Kollegen aktiv dar-

an beteiligt haben 

Diejenigen, die daran mit beteiligt waren wissen, 

dass die Tarifverhandlungen nie leicht waren. 

 

 

 

Auch diese mal wird es kein Spaziergang. Aus 

diesem Grund sind alle Kolleginnen und Kolle-

gen gefragt sich aktiv einzubringen. 

Viele Kolleginnen und Kollegen sind bereits Mit-

glied unserer NGG geworden. 

Jetzt geht es darum auch die anderen Kollegin-

nen und Kollegen von unserer NGG zu überzeu-

gen. 

 

Du kannst uns helfen, damit 

auch Du mehr Entgelt  am  

Monatsende im Portemonaie 

hast! 

Deshalb aufgewacht und  

mitgemacht!  

Also runter vom „Trittbrett“ 

und werde Mitglied der NGG 
Auf unseren Mitgliederversammlungen werden 

wir gemeinsam über die Kündigung des Tarif-

vertrages beraten , eure Forderung erarbeiten 

und die Tarifkommission wählen. 

Die Einladungen dazu erhaltet ihr rechtzeitig 

damit eine hohe Beteiligung abgesichert wer-

den kann. 

 

 

Das geht auch dich was 

an ! 
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Rechtsberatung im Arbeits– und Sozialrecht 

Rechtsvertretung vor Arbeits-und Sozialgerichten 

Rechtsanspruch auf tarifliche Leistungen 

Freizeitunfallversicherung 

Vereinbarung von Tarifverträgen 

Unterstützung für Betriebsräte 

Schulung von Betriebsräten 

Solidarisch sein 

NGG-Plus 

usw. 

 

Beitrag 1% vom Bruttotarifeinkommen 

Tarifgruppe B 1.320,-€  = 13,20 € Beitrag 

 

 

Betriebsrat und 

NGG 

informieren 


